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WICHTIGE GELDWÄSCHEBESTIMMUNGEN

   
§ 98 a bis 98 h Versicherungsaufsichtsgesetz

  

VERHINDERUNG DER GELDWÄSCHEREI UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 98a.  

(1) Die Bestimmungen dieses Hauptstückes gelten für Versicherungsunternehmen im Rahmen des 
Betriebes der Lebensversicherung. 

(2) Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende  

Begriffsbestimmungen:  
1. politisch exponierte Personen: sind diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche 

Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben und deren unmittelbare 
Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehende Personen;  
a) "Wichtige öffentliche Ämter" sind hiebei die folgenden 

Funktionen:  
aa) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;  
bb) Parlamentsmitglieder;  
cc) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen 

Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen 
Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;  

dd) Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;  
ee) Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangige Offiziere der Streitkräfte;  

ff) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. 
Sublit. aa bis ee gelten auch für Positionen auf Gemeinschaftsebene und für Positionen bei 
internationalen Organisationen.  

b) Als "unmittelbare Familienmitglieder" gelten:  
aa) Ehepartner;  
bb) der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;  
cc) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die nach einzelstaatlichem Recht dem 

Ehepartner gleichgestellt sind;  
dd) die Eltern.  

c) Als "bekanntermaßen nahe stehende Personen" gelten folgende 
Personen:  
aa) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einem Inhaber eines wichtigen 

öffentlichen Amtes gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen, wie 
beispielsweise Stiftungen, oder von Trusts ist oder ein sonstiges enges geschäftliches 
Naheverhältnis zum Inhaber eines wichtigen öffentlichen Amtes unterhält;  

bb) jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen, 
wie beispielsweise Stiftungen, oder von Trusts ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum 
Nutzen des Inhabers eines wichtigen öffentlichen Amtes errichtet wurden.  

2. Geschäftsbeziehung: ist eine geschäftliche Beziehung, die zwischen dem 
Versicherungsunternehmen und dem oder den Kunden durch den Abschluss eines 
Versicherungsvertrages, die Übernahme eines Versicherungsvertrages oder die Abtretung 
eines Anspruches aus einem Versicherungsvertrag begründet wird.  

3. wirtschaftlicher Eigentümer: sind die natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter 
deren Kontrolle der Kunde letztlich steht. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst 
insbesondere:  
a) bei Gesellschaften: 
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aa) die natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine 
Rechtsperson über das direkte oder indirekte Halten oder Kontrollieren eines 
ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten jener Rechtsperson, einschließlich 
über Beteiligungen in Form von Inhaberaktien, letztlich steht, bei der es sich nicht um 
eine auf einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem 
Gemeinschaftsrecht entsprechenden Offenlegungsanforderungen oder gleichwertigen 
internationalen Standards unterliegt; ein Anteil von 25 % plus einer Aktie gilt als 
ausreichend, damit dieses Kriterium erfüllt wird;  

bb) die natürlichen Personen, die auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung 
einer Rechtsperson ausüben;  

b) bei Rechtspersonen, wie beispielsweise Stiftungen, und bei Trusts, die Gelder verwalten 
oder verteilen:  
aa) sofern die künftigen Begünstigten bereits bestimmt wurden, jene natürlichen Personen, 

die die Begünstigten von 25 % oder mehr der Zuwendungen eines Trusts oder einer 
Rechtsperson sind;  

bb) sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte des Trusts oder der Rechtsperson sind, 
noch nicht bestimmt wurden, die Gruppe von Personen, in deren Interesse 
hauptsächlich der Trust oder die Rechtsperson wirksam ist oder errichtet wurde;  

cc) die natürlichen Personen, die eine Kontrolle über 25 % oder mehr des Vermögens eines 
Trusts oder einer Rechtsperson ausüben.  

4. Kunde: sind der Versicherungsnehmer und der Begünstigte aus dem Versicherungsvertrag. 
Dem Begünstigten ist derjenige gleichzuhalten, der die Ansprüche aus einem 
Versicherungsvertrag abgetreten erhält.  

Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

§ 98b. 

(1) Die Versicherungsunternehmen haben die Identität eines Kunden festzustellen und zu überprüfen:  
1. vor Begründung einer Geschäftsbeziehung;  
2. vor Durchführung von allen nicht in den Rahmen einer Geschäftsbeziehung fallenden 

Transaktionen, deren Betrag sich auf mindestens 15 000 Euro oder Euro-Gegenwert beläuft, 
und zwar unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren 
Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung offenkundig gegeben ist, getätigt wird; ist der 
Betrag vor Beginn der Transaktion nicht bekannt, so ist die Identität dann festzustellen, sobald 
der Betrag bekannt ist und festgestellt wird, dass er mindestens 15 000 Euro oder Euro-
Gegenwert beträgt;  

3. wenn der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde einer 
terroristischen Vereinigung (§ 278b des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974 [StGB]) 
angehört oder dass der Kunde objektiv an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§ 
165 StGB - unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren 
Handlung des Täters selbst herrühren) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
dienen;  

4. bei Zweifel an der Echtheit oder der Angemessenheit zuvor erhaltener 
Kundenidentifikationsdaten. 

Die Identität eines Kunden ist durch persönliche Vorlage seines amtlichen Lichtbildausweises 
festzustellen. Als amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinn gelten von einer staatlichen Behörde 
ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht austauschbaren erkennbaren Kopfbild der betreffenden 
Person versehen sind, und den Namen, das Geburtsdatum und die Unterschrift der Person sowie die 
ausstellende Behörde enthalten. Bei Reisedokumenten von Fremden muss das vollständige 
Geburtsdatum dann nicht im Reisedokument enthalten sein, wenn dies dem Recht des ausstellenden 
Staates entspricht. Bei juristischen Personen und bei nicht eigenberechtigten natürlichen Personen ist 
die Identität der vertretungsbefugten natürlichen Person durch Vorlage ihres amtlichen 
Lichtbildausweises festzustellen und die Vertretungsbefugnis anhand geeigneter Bescheinigungen zu 
überprüfen. Die Feststellung der Identität der juristischen Person hat anhand von beweiskräftigen 
Urkunden zu erfolgen, die gemäß dem am Sitz der juristischen Personen landesüblichen 
Rechtsstandard verfügbar sind. Von den vorstehenden Bestimmungen darf nur in den Fällen gemäß 
§§ 98c und 98e abgewichen werden. Von den Kriterien des amtlichen Lichtbildausweises können 
einzelne Kriterien entfallen, wenn auf Grund des technischen Fortschritts andere gleichwertige 
Kriterien eingeführt werden, wie beispielsweise biometrische Daten, die den entfallenen Kriterien in 
ihrer Legitimationswirkung zumindest gleichwertig sind. Das Kriterium der Ausstellung durch eine 
staatliche Behörde muss jedoch immer gegeben sein. 
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(2) Das Versicherungsunternehmen hat denjenigen, der eine Geschäftsbeziehung zu dem 
Versicherungsunternehmen begründen will aufzufordern, bekannt zu geben, ob er als Treuhänder 
auftritt; dieser hat der Aufforderung zu entsprechen. Gibt dieser bekannt, dass er als Treuhänder 
auftreten will, so hat er dem Versicherungsunternehmen auch die Identität des Treugebers 
nachzuweisen. Die Identität des Treuhänders ist gemäß Abs. 1 und zwar ausschließlich bei 
physischer Anwesenheit des Treuhänders festzustellen. Eine Identifizierung des Treuhänders durch 
Dritte ist ebenfalls ausgeschlossen. Der Nachweis der Identität des Treugebers hat bei natürlichen 
Personen durch Vorlage des Originals oder einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (Abs. 1) des 
Treugebers zu erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige Urkunden gemäß Abs. 1. Der 
Treuhänder hat weiters eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Versicherungsunternehmen 
abzugeben, dass er sich persönlich oder durch verlässliche Gewährspersonen von der Identität des 
Treugebers überzeugt hat. Verlässliche Gewährspersonen in diesem Sinn sind Gerichte und sonstige 
staatliche Behörden, Notare, Rechtsanwälte und Dritte im Sinne des § 98e. 

(3) Die Versicherungsunternehmen haben weiters:  
1. den Kunden aufzufordern die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers des Kunden bekannt 

zu geben und dieser hat dieser Aufforderung zu entsprechen sowie haben sie risikobasierte 
und angemessene Maßnahmen zur Überprüfung von dessen Identität zu ergreifen, sodass sie 
davon überzeugt sind zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist; im Falle von 
juristischen Personen oder von Trusts schließt dies risikobasierte und angemessene 
Maßnahmen ein, um die Eigentums- und die Kontrollstruktur des Kunden zu verstehen,  

2. risikobasierte und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Informationen über Zweck und 
Art der angestrebten Geschäftsbeziehung einzuholen,  

3. risikobasierte und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um eine kontinuierliche 
Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich einer Überprüfung der im Verlauf der 
Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen, durchzuführen, um sicherzustellen, dass 
diese mit den Kenntnissen des Versicherungsunternehmens über den Kunden, seine 
Geschäftstätigkeit und sein Risikoprofil, einschließlich erforderlichenfalls der Herkunft der 
Geld- oder Finanzmittel, kohärent sind, und Gewähr zu leisten, dass die jeweiligen 
Dokumente, Daten oder Informationen stets aktualisiert werden. 

(4) Die Versicherungsunternehmen haben ihr Geschäft anhand geeigneter Kriterien (insbesondere 
Produkte, Kunden, Komplexität der Transaktionen, Geschäft der Kunden, Geographie) einer 
Risikoanalyse betreffend ihres Risikos, für Zwecke der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
missbraucht zu werden, zu unterziehen. Die Versicherungsunternehmen müssen gegenüber der FMA 
nachweisen können, dass der Umfang der auf Grund der Analyse gesetzten Maßnahmen im Hinblick 
auf die Risiken der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung als angemessen anzusehen ist. 

(5)  Abweichend von Abs. 1 Z 1 können Versicherungsunternehmen die Identität des Begünstigten 
aus dem Versicherungsvertrag auch erst vor der Auszahlung, oder wenn der Begünstigte seine 
Rechte aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch nimmt, überprüfen. 

(6) Für den Fall, dass die Versicherungsunternehmen nicht in der Lage sind, Abs. 1 bis 3 zur 
Kundenidentifizierung und Erlangung der sonstigen erforderlichen Informationen über die 
Geschäftsbeziehung einzuhalten, dürfen sie keine Geschäftsbeziehung begründen und keine 
Transaktion durchführen; überdies ist eine Meldung über den Kunden an die Behörde (§ 6 des 
Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991 [SPG]) gemäß § 98f Abs. 1 in Erwägung zu ziehen. 

(7) Die Versicherungsunternehmen haben die Sorgfaltspflichten gemäß diesem Hauptstück zur 
Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität nicht nur auf alle neuen Kunden, sondern zu 
geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikoorientierter Grundlage anzuwenden. 

(8)  Die Versicherungsunternehmen haben  
1. zu veranlassen, dass in ihren Zweigstellen und Tochterunternehmen in Drittländern 

Maßnahmen angewendet werden, die zumindest denen entsprechen, die in diesem 
Bundesgesetz im Hinblick auf die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und die Aufbewahrung 
von Aufzeichnungen festgelegt sind;  

2. die FMA hiervon zu informieren, wenn die Anwendung der Maßnahmen gemäß Z 1 nach den 
Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands nicht zulässig ist und außerdem andere 
Maßnahmen zu ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 
wirkungsvoll zu begegnen. 

Die FMA hat die zuständigen Behörden der anderen Vertragsstaaten und die Europäische 
Kommission über Fälle zu unterrichten, in denen die Anwendung der nach Z 1 erforderlichen 
Maßnahmen nach den Rechtsvorschriften eines Drittlands nicht zulässig ist und eine Lösung im 
Rahmen eines abgestimmten Vorgehens angestrebt werden könnte. 

(9) Im Zusammenhang mit Nichtkooperationsstaaten ist § 78 Abs. 9 des Bankwesengesetzes, BGBl. 
Nr. 532/1993 (BWG) sinngemäß anzuwenden. 
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Vereinfachte Sorgfaltspflichten 

§ 98c.  

(1) Die Versicherungsunternehmen sind von den in § 98b Abs. 1 Z 1, 2 und 4, Abs. 2 und 3 
festgelegten Pflichten in folgenden Fällen vorbehaltlich einer Beurteilung als geringes Risiko der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gemäß Abs. 2 befreit:  

1. Wenn es sich bei dem Kunden um  
a) ein Versicherungsunternehmen, soweit es den Bestimmungen dieses Hauptstückes 

unterliegt, ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 1 BWG oder ein Kredit- und Finanzinstitut 
gemäß Art. 3 der Richtlinie 2005/60/EG (ABl. Nr. L 309 vom 25. November 2005, S. 15),  

b) ein in einem Drittland ansässiges Versicherungsunternehmen, Kreditinstitut oder anderes 
Finanzinstitut, im Sinne des Art. 3 der Richtlinie 2005/60/EG, das dort gleichwertigen 
Pflichten, wie in der Richtlinie 2005/60/EG vorgesehen, unterworfen ist und einer Aufsicht in 
Bezug auf deren Einhaltung unterliegt,  

c) eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt in einem oder mehreren Vertragsstaaten zugelassen sind, oder eine börsennotierte 
Gesellschaft aus einem Drittland, die gemäß einer auf Basis der Verordnungsermächtigung 
gemäß § 85 Abs. 10 BörseG durch die FMA zu erlassenden Verordnung 
Offenlegungsanforderungen unterliegt, die dem Europäischen Gemeinschaftsrecht 
entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind,  

d) eine inländische Behörde oder  
e) eine Behörde oder öffentliche Einrichtung,  

aa) wenn diese auf der Grundlage des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften oder des Sekundärrechts der 
Europäischen Gemeinschaften mit öffentlichen Aufgaben betraut wurde,  

bb) deren Identität öffentlich nachprüfbar und transparent ist und zweifelsfrei feststeht,  
cc) deren Tätigkeiten und Rechnungslegungspraktiken transparent sind und  
dd) wenn diese entweder gegenüber einem Organ der Europäischen Gemeinschaften oder 

den Behörden eines Vertragsstaats rechenschaftspflichtig ist oder anderweitige Kontroll- 
und Gegenkontrollmechanismen zur Überprüfung ihrer Tätigkeit bestehen, handelt.  

2. Gegenüber Kunden in Bezug auf nachstehende Versicherungsverträge und die damit 
zusammenhängenden 
Transaktionen:  
a) Lebensversicherungsverträge, wenn die Höhe der im Laufe des Jahres zu zahlenden 

Prämien 1 000 Euro nicht übersteigt oder wenn bei Zahlung einer einmaligen Prämie diese 
nicht mehr als 2 500 Euro beträgt,  

b) Rentenversicherungsverträge, sofern diese weder eine Rückkaufklausel enthalten noch als 
Sicherheit für ein Darlehen dienen können. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben zu bewerten, ob mit den in Abs. 1 Z 1 lit. c bis e genannten 
Kunden und mit den in Abs. 1 Z 2 lit. b genannten Produkten ein geringes Risiko der Geldwäscherei 
oder Terrorismusfinanzierung verbunden ist. Hierbei ist Tätigkeiten dieser Kunden und der Art der 
Produkte und Transaktionen, bei denen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf die Verwendung zum 
Zwecke der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung geschlossen werden kann, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn die den Versicherungsunternehmen vorliegenden Informationen 
darauf schließen lassen, dass das Risiko der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung 
möglicherweise nicht gering ist, so sind die in diesem Paragraphen geregelten Befreiungen nicht 
anzuwenden. 

(3) Die Versicherungsunternehmen haben ausreichende Informationen aufzubewahren, um 
nachweisen zu können, dass die Vorraussetzungen für die Anwendung der vereinfachten 
Sorgfaltspflichten vorliegen. 

(4) Die Bundesregierung hat im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates durch 
Verordnung zu verfügen, dass die Befreiungen nach Abs. 1 nicht mehr anzuwenden sind, wenn die 
Europäische Kommission eine Entscheidung nach Art. 40 Abs. 4 der Richtlinie 2005/60/EG trifft. 

(5) Die FMA unterrichtet die zuständigen Behörden in den anderen Vertragsstaaten und die 
Europäische Kommission über Fälle, in denen ein Drittland ihres Erachtens die in Abs. 1 festgelegten 
Bedingungen erfüllt.   
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Verstärkte Sorgfaltspflichten 

§ 98d.  

(1) Die Versicherungsunternehmen haben in den Fällen, in denen ihrem Wesen nach ein erhöhtes 
Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, auf risikoorientierter Grundlage 
zusätzlich zu den Pflichten der § 98b Abs. 1 bis 3 und 7 weitere angemessene Sorgfaltspflichten 
anzuwenden. Sie haben jedenfalls zusätzlich:  

1. in den Fällen, in denen der Kunde oder die für ihn im Sinne des § 98b Abs. 1 
vertretungsbefugte natürliche Person zur Feststellung der Identität nicht physisch anwesend 
ist und daher die persönliche Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises nicht möglich ist, 
spezifische und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um das erhöhte Risiko 
auszugleichen; sie haben - außer bei Verdacht oder bei berechtigtem Grund zu der Annahme 
gemäß § 98b Abs. 1 Z 3, da in diesen Fällen jedenfalls der Geschäftskontakt zu unterbleiben 
hat - dafür zu sorgen, dass zumindest: 

entweder  
a) die rechtsgeschäftliche Erklärung des Kunden entweder an Hand einer qualifizierten 

elektronischen Signatur gemäß § 2 
Z 3a Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999 (SigG) vorliegt; 
oder, wenn dies nicht der Fall ist, dass die rechtsgeschäftliche Erklärung des 
Versicherungsunternehmens schriftlich mit eingeschriebener Postzustellung an diejenige 
Kundenadresse abgegeben wird, die als Wohnsitz oder Sitz des Kunden angegeben worden 
ist,  

b) ihnen Name, Geburtsdatum und Adresse des Kunden, bei juristischen Personen die Firma und 
der Sitz bekannt sind; 
bei juristischen Personen muss der Sitz zugleich der Sitz der zentralen Verwaltung sein, 
worüber der Kunde eine schriftliche Erklärung abzugeben hat. Weiters muss eine Kopie des 
amtlichen Lichtbildausweises des Kunden oder seines gesetzlichen Vertreters oder bei 
juristischen Personen des vertretungsbefugten Organs dem Versicherungsunternehmen vor 
der Begründung der Geschäftsbeziehung vorliegen, sofern nicht das Rechtsgeschäft 
elektronisch an Hand einer qualifizierten elektronischen Signatur abgeschlossen wird und  

c) wenn der Sitz oder Wohnsitz außerhalb des EWR liegt, eine schriftliche Bestätigung eines 
Kreditinstitutes gemäß § 98e Abs. 1 Z 3, mit dem der Kunde eine dauernde 
Geschäftsverbindung hat, vorliegt, dass der Kunde im Sinne des § 98b Abs. 1, 2, Abs. 3 Z 1 
oder 2 bzw. Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie 2005/60/EG identifiziert wurde und dass die 
dauernde Geschäftsverbindung aufrecht ist. Hat das bestätigende Kreditinstitut seinen Sitz in 
einem Drittland, so muss dieses Drittland den Anforderungen der Art. 16 bis 18 der 
vorgenannten Richtlinie gleichwertige Anforderungen stellen. An Stelle einer Identifizierung 
und Bestätigung durch ein Kreditinstitut ist auch eine Identifizierung und schriftliche 
Bestätigung durch die österreichische Vertretungsbehörde im betreffenden Drittland oder einer 
anerkannten Beglaubigungsstelle zulässig oder  

d) die erste Zahlung im Rahmen der Geschäftsbeziehung über ein Konto abgewickelt wird, das 
im Namen des Kunden bei einem Kreditinstitut gemäß § 98e Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 eröffnet 
wurde; diesfalls müssen ihnen jedoch jedenfalls Name, Geburtsdatum und Adresse des 
Kunden, bei juristischen Personen die Firma und der Sitz bekannt sein und ihnen Kopien von 
Dokumenten des Kunden vorliegen, aufgrund derer die Angaben des Kunden bzw. seiner 
vertretungsbefugten natürlichen Person glaubhaft nachvollzogen werden können. 
Anstelle dieser Kopien ist es ausreichend, wenn eine schriftliche Bestätigung des 
Kreditinstitutes vorliegt, über das die erste Zahlung abgewickelt werden soll, dass der Kunde 
im Sinne des § 98b Abs. 1, 2, Abs. 3 Z 1 oder 2 bzw. Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie 
2005/60/EG identifiziert wurde. 
Z 1 gilt vorbehaltlich einer Beurteilung als geringes Risiko der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung nicht in Bezug auf die in § 98c Abs. 1 Z 2 genannten 
Versicherungsverträge und die damit zusammenhängenden Transaktionen.  

2. bei Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen von anderen 
Vertragsstaaten oder von  Drittländern  
a) über angemessene, risikobasierte Verfahren zu verfügen, anhand derer bestimmt werden 

kann, ob es sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt oder nicht;  
b) die Zustimmung der Führungsebene einzuholen, bevor sie Geschäftsbeziehungen mit 

diesen Kunden aufnehmen;  
c) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Herkunft des Vermögens und die 

Herkunft der Gelder bestimmt werden kann, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder 
der Transaktion eingesetzt werden und 
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d) die Geschäftsbeziehung einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben jede Begründung einer Geschäftsbeziehung und jede 
Transaktion besonders sorgfältig zu prüfen, sofern es ihres Erachtens besonders wahrscheinlich ist, 
dass die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion mit Geldwäscherei (§ 165 StGB - unter 
Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst 
herrühren) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) zusammenhängen könnten und 
erforderlichenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um der Nutzung für Zwecke der Geldwäscherei oder der 
Terrorismusfinanzierung vorzubeugen.  

Ausführung durch Dritte 

§ 98e.  

(1) Die Versicherungsunternehmen dürfen zur Erfüllung der Pflichten nach § 98b Abs. 1, 2 und 3 Z 1 
und 2 auf Dritte zurückgreifen. Die endgültige Verantwortung für die Erfüllung dieser Pflichten verbleibt 
jedoch bei den Versicherungsunternehmen, die auf Dritte zurückgreifen. Als Dritte im Sinne dieses 
Paragraphen gelten:  

1. Versicherungsunternehmen, soweit sie den Bestimmungen dieses Hauptstückes unterliegen, 
Versicherungsunternehmen gemäß Art. 3 
Z 2 lit. b der Richtlinie 2005/60/EG;  

2. Versicherungsvermittler gemäß § 365m Abs. 3 Z 4 GewO 1994, Versicherungsvermittler 
gemäß Art. 3 Z 2 lit. e der Richtlinie 
2005/60/EG;  

3. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 BWG, Kredit- und Finanzinstitute gemäß Art. 3 Z 1 und Z 2 lit. 
a, c, d und f der Richtlinie 2005/60/EG; sofern sie jeweils nicht ausschließlich über eine 
Berechtigung für die Durchführung des Wechselstubengeschäfts (§ 1 Abs. 1 Z 22 BWG) oder 
des Finanztransfergeschäfts (§ 1 Abs. 1 Z 23 BWG) verfügen;  

4. die in Art. 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Richtlinie 2005/60/EG genannten Personen mit Sitz im 
Inland oder EWR. 

(2) Juristische oder natürliche Personen mit Sitz in einem Drittland, die den in Abs. 1 Genannten 
gleichwertig sind, gelten als Dritte im Sinne des Abs. 1 unter der Voraussetzung, dass sie 
1.einer gesetzlich anerkannten obligatorischen Registrierung hinsichtlich ihres Berufs unterliegen und 
2.Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Pflichten zur Aufbewahrung von Unterlagen anwenden 
müssen, die in diesem Hauptstück oder in der Richtlinie 2005/60/EG festgelegt sind oder diesen 
entsprechen, und einer Aufsicht gemäß Kapitel V Abschnitt 2 dieser Richtlinie unterliegen, was die 
Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie betrifft, oder sie in einem Drittland ansässig sind, das 
Anforderungen vorschreibt, die denen in dieser Richtlinie entsprechen. 

Die FMA unterrichtet die zuständigen Behörden der anderen Vertragsstaaten und die Europäische 
Kommission über Fälle, in denen ein Drittland ihres Erachtens die vorgenannten Bedingungen erfüllt. 

(3) Wenn die Europäische Kommission eine Entscheidung nach Art. 40 Abs. 4 der Richtlinie 
2005/60/EG trifft, untersagt die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates durch Verordnung den Versicherungsunternehmen, zur Erfüllung der Pflichten nach § 
98b Abs. 1, 2 und 3 Z 1 und 2 auf Dritte aus dem betreffenden Drittland zurückzugreifen. 

(4)  Die Versicherungsunternehmen haben zu veranlassen, dass die Dritten ihnen die zur Erfüllung 
der Pflichten nach § 98b Abs. 1, 2 und 3 Z 1 und 2 bzw. nach Art. 8 Abs. 1 lit. a bis c der Richtlinie 
2005/60/EG erforderlichen Informationen unverzüglich zur Verfügung stellen. Weiters haben die 
Versicherungsunternehmen zu veranlassen, dass die maßgeblichen Kopien der Daten hinsichtlich der 
Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden sowie andere maßgebliche Unterlagen über 
die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers von dem Dritten ihnen auf ihr 
Ersuchen unverzüglich weitergeleitet werden. 

(5) Dieser Paragraph gilt nicht für "Outsourcing"- oder Vertretungsverhältnisse, bei denen auf der 
Grundlage eines Vertrages der "Outsourcing"-Dienstleister oder Vertreter als Teil des zur Erfüllung der 
Pflichten nach § 98b Abs. 1, 2 und 3 Z 1 und 2 verpflichteten Versicherungsunternehmen anzusehen 
ist.  

Meldepflichten 

§ 98f.  

(1) Ergibt sich der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme,  
1. dass die beabsichtigte Begründung einer Geschäftsbeziehung oder eine bestehende 

Geschäftsbeziehung der Geldwäscherei (§ 165 StGB - unter Einbeziehung von 
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Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) 
dient,  

2. dass eine bereits erfolgte, eine laufende oder eine bevorstehende Transaktion der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB - unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer 
strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) dient,  

3. dass der Versicherungsnehmer der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuhandbeziehungen 
gemäß § 98b Abs. 2 zuwider gehandelt hat oder  

4. dass der Kunde einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278b StGB angehört oder dass die 
Begründung einer Geschäftsbeziehung oder die Transaktion der Terrorismusfinanzierung 
gemäß § 278d StGB dient, so hat das Versicherungsunternehmen die Behörde (§ 6 SPG) 
hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen, hat bis zur Klärung des Sachverhalts von der 
Begründung der Geschäftsbeziehung Abstand zu nehmen und darf keine Transaktion 
durchführen, es sei denn, dass die Gefahr besteht, dass dies die Ermittlung des Sachverhalts 
erschwert oder verhindert. Die Versicherungsunternehmen haben hierbei jeder Tätigkeit 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, deren Art ihres Erachtens nach besonders nahe legt, 
dass sie mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnte. 
Insbesondere fallen komplexe oder unübliche Vertragsgestaltungen sowie Transaktionen, die 
keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder erkennbaren rechtmäßigen Zweck haben, 
darunter. Darüber sind in geeigneter Weise Aufzeichnungen zu erstellen. Die 
Versicherungsunternehmen sind berechtigt, von der Behörde (§ 6 SPG) zu verlangen, dass 
diese entscheidet, ob gegen die unverzügliche Abwicklung einer Transaktion Bedenken 
bestehen; äußert sich die Behörde (§ 6 SPG) bis zum Ende des folgenden Bankarbeitstages 
nicht, so darf die Transaktion unverzüglich abgewickelt werden. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben der Behörde (§ 6 SPG) auf Verlangen alle Auskünfte zu 
erteilen, die dieser zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei oder von 
Terrorismusfinanzierung erforderlich scheinen. 

(3) Die Behörde (§ 6 SPG) ist ermächtigt anzuordnen, dass eine laufende oder bevorstehende 
Transaktion, bei der der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass sie der 
Geldwäscherei (§ 165 StGB - unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer 
strafbaren Handlung des Täter selbst herrühren) oder der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) 
dient, unterbleibt oder vorläufig aufgeschoben wird. Die Behörde (§ 6 SPG) hat den Kunden und die 
Staatsanwaltschaft ohne unnötigen Aufschub von der Anordnung zu verständigen. Die Verständigung 
des Kunden hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder ein sonst Betroffener berechtigt sei, 
Beschwerde wegen Verletzung seiner Rechte an den unabhängigen Verwaltungssenat zu erheben; 
hiebei hat sie auch auf die in § 67c des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 
51/1991 (AVG) enthaltenen Bestimmungen für solche Beschwerden hinzuweisen. 

(4) Die Behörde (§ 6 SPG) hat die Anordnung nach Abs. 3 aufzuheben, sobald die 
Voraussetzungen für die Erlassung weggefallen sind oder die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die 
Voraussetzungen für eine Beschlagnahme gemäß §§ 109 Z 2 und 115 Abs. 1 Z 3 der 
Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 (StPO) nicht bestehen.  

Die Anordnung tritt im Übrigen außer Kraft,  
1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind oder  
2. sobald das Gericht über einen Antrag auf Beschlagnahme gemäß §§ 109 Z 2 und 115 Abs. 1 

Z 3 StPO rechtskräftig entschieden hat. 

(5) Die Versicherungsunternehmen haben alle Vorgänge, die der Wahrnehmung der Abs. 1 bis 3 
dienen, gegenüber Kunden und Dritten geheim zu halten. Sobald eine Anordnung nach Abs. 3 
ergangen ist, sind sie jedoch ermächtigt, den Kunden zur Behörde (§ 6 SPG) zu verweisen; mit 
Zustimmung der Behörde (§ 6 SPG) sind sie außerdem ermächtigt, den Kunden selbst von der 
Anordnung zu informieren. Das Verbot gemäß diesem Absatz  

1. bezieht sich nicht auf die Weitergabe von Informationen an die FMA, die Oesterreichische 
Nationalbank oder auf die Weitergabe von Informationen zu Zwecken der Strafverfolgung,  

2. steht einer Informationsweitergabe zwischen den derselben Gruppe im Sinne von Art. 2 Z 12 
der Richtlinie 2002/87/EG angehörenden Tochterunternehmen aus Vertragsstaaten oder aus 
Drittländern nicht entgegen, sofern diese gleichwertigen Pflichten, wie in der Richtlinie 
2005/60/EG vorgesehen, unterworfen sind und einer Aufsicht in Bezug auf deren Einhaltung 
unterliegen und  

3. steht in Fällen, die sich auf denselben Kunden und dieselbe Transaktion beziehen, an der zwei 
oder mehrere Versicherungsunternehmen gemäß § 98e Abs. 1 Z 1 oder Kreditinstitute gemäß 
§ 98e Abs. 1 Z 3 beteiligt sind, einer Informationsweitergabe zwischen diesen nicht entgegen, 
sofern sie in einem Vertragsstaat oder in einem Drittland gelegen sind, in dem der Richtlinie 
2005/60/EG gleichwertige Anforderungen gelten, und sofern sie aus derselben 
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Berufskategorie stammen und für sie gleichwertige Verpflichtungen in Bezug auf das 
Berufsgeheimnis und den Schutz personenbezogener Daten gelten. Die ausgetauschten 
Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung der Geldwäscherei und 
der Terrorismusfinanzierung verwendet werden. 

Die FMA hat die zuständigen Behörden der anderen Vertragsstaaten und die Europäische 
Kommission über Fälle zu unterrichten, in denen ein Drittland ihres Erachtens die in den Z 2 oder 3 
festgelegten Bedingungen erfüllt. Wenn die Europäische Kommission eine Entscheidung nach Art. 40 
Abs. 4 der Richtlinie 2005/60/EG trifft, hat die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuss des Nationalrates durch Verordnung eine Informationsweitergabe zwischen 
Versicherungsunternehmen und Personen aus dem betreffenden Drittland zu untersagen. 

(6) Ergibt sich der FMA bei Ausübung der Versicherungsaufsicht der Verdacht, dass eine 
Geschäftsbeziehung oder eine Transaktion der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung 
dient, so hat sie die Behörde (§ 6 SPG) hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(7) Bei sonstiger Nichtigkeit dürfen zum Nachteil des Beschuldigten oder Nebenbeteiligten Daten, die 
von der Behörde (§ 6 SPG) gemäß Abs. 1, 2 oder 6 ermittelt wurden, in ausschließlich wegen 
Finanzvergehen, mit Ausnahme der in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden Finanzvergehen, des 
Schmuggels oder der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, geführten Verfahren 
nicht verwendet werden. Ergibt sich bei der Behörde (§ 6 SPG) lediglich ein Verdacht einer strafbaren 
Handlung gemäß dem ersten Satz, so hat sie die Anzeige gemäß § 78 StPO oder § 81 des 
Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958 (FinStrG) zu unterlassen. 

(8) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand, dass ein Versicherungsunternehmen oder 
ein dort Beschäftigter in fahrlässiger Unkenntnis, dass der Verdacht auf Geldwäscherei oder der 
Terrorismusfinanzierung oder der Verdacht auf ein Zuwiderhandeln im Sinne des § 98b Abs. 2 falsch 
war, eine Transaktion verspätet oder nicht durchgeführt hat, nicht erhoben werden.  

Aufbewahrung von Aufzeichnungen und statistischen Daten 

§ 98g.  

Die Versicherungsunternehmen haben die nachstehenden Dokumente und Informationen im Hinblick 
auf die Verwendung in Ermittlungsverfahren wegen möglicher Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung oder im Hinblick auf die Durchführung entsprechender Analysen durch die 
Behörde (§ 6 SPG) oder die FMA aufzubewahren:  

1. Unterlagen, die einer Identifizierung nach § 98b Abs. 1 bis 3 und 7 dienen, sowie Belege und 
Aufzeichnungen über den Versicherungsvertrag bis mindestens fünf Jahre nach Ende des 
Versicherungsvertrages;  

2. von sämtlichen Transaktionen Belege und Aufzeichnungen bis mindestens fünf Jahre nach 
deren Durchführung.  

Interne Verfahren und Schulungen 

§ 98h. (1) Die Versicherungsunternehmen haben  
1. angemessene und geeignete Strategien und Verfahren für die Sorgfaltspflichten gegenüber 

Kunden, die Verdachtsmeldungen, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, die interne 
Kontrolle, die Risikobewertung, das Risikomanagement, die Gewährleistung der Einhaltung 
der einschlägigen Vorschriften und die Kommunikation einzuführen, um 
Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, die mit Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, vorzubeugen und zu verhindern;  

2. die einschlägigen Strategien und Verfahren ihren Zweigstellen und Tochterunternehmen in 
Drittländern mitzuteilen;  

3. durch geeignete Maßnahmen das mit der Begründung von Geschäftsbeziehungen und der 
Abwicklung von Transaktionen befasste Personal mit den Bestimmungen, die der 
Verhinderung oder der Bekämpfung der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung 
dienen, vertraut zu machen. Diese Maßnahmen haben unter anderem die Teilnahme der 
zuständigen Angestellten an besonderen Fortbildungsprogrammen einzuschließen, damit 
diese lernen, möglicherweise mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung 
zusammenhängende Vertragsabschlüsse oder Transaktionen zu erkennen und sich in solchen 
Fällen richtig zu verhalten;  

4. Systeme einzurichten, die es ihnen ermöglichen, auf Anfragen der Behörde (§ 6 SPG) oder 
der FMA, die diesen zur Verhinderung oder Verfolgung von Geldwäscherei oder 
Terrorismusfinanzierung erforderlich erscheinen, vollständig und rasch darüber Auskunft zu 
geben, ob sie mit bestimmten natürlichen oder juristischen Personen eine Geschäftsbeziehung 
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unterhalten oder während der letzten fünf Jahre unterhalten haben, sowie über die Art dieser 
Geschäftsbeziehung;  

5. der FMA jederzeit die Überprüfung der Wirksamkeit ihrer Systeme zur Bekämpfung der 
Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung zu ermöglichen;  

6. innerhalb ihres Unternehmens einen besonderen Beauftragten zur Sicherstellung der 
Einhaltung der §§ 98a bis 98h zur Bekämpfung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung vorzusehen. 

(2) Die Behörde (§ 6 SPG) hat den Versicherungsunternehmen Zugang zu aktuellen Informationen 
über die Methoden der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte zu 
verschaffen, an denen sich verdächtige Geschäftsbeziehungen und Transaktionen erkennen lassen. 
Ebenso sorgt sie dafür, dass eine zeitgerechte Rückmeldung in Bezug auf die Wirksamkeit von 
Verdachtsmeldungen bei Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung und die daraufhin getroffenen 
Maßnahmen erfolgt, soweit dies praktikabel ist.  

§ 41 Absatz 1 zweiter und dritter Satz und Abs. 2 bis 8 Bankwesengesetz

  

....... Im Zweifel dürfen Aufträge über Geldeingänge durchgeführt werden und sind Aufträge über 
Geldausgänge zu unterlassen. Die Kredit- und Finanzinstitute sind berechtigt, von der Behörde zu 
verlangen, daß diese entscheidet, ob gegen die unverzügliche Abwicklung einer Transaktion 
Bedenken bestehen; äußert sich die Behörde (§ 6 SPG) bis zum Ende des folgenden 
Bankarbeitstages nicht, so darf die Transaktion unverzüglich abgewickelt werden. 
(2) Die Kredit- und Finanzinstitute haben der Behörde (Abs. 1) auf Verlangen alle Auskünfte zu 
erteilen, die dieser zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei erforderlich scheinen. 
(3) Die Behörde (Abs. 1) ist ermächtigt anzuordnen, daß eine laufende oder bevorstehende 
Transaktion, bei der der begründete Verdacht besteht, daß sie der Geldwäscherei dient, unterbleibt 
oder vorläufig aufgeschoben wird und daß Aufträge des Kunden über Geldausgänge nur mit 
Zustimmung der Behörde duchgeführt werden dürfen. Die Behörde hat den Kunden und die 
Staatsanwaltschaft ohne unnötigen Aufschub von der Anordnung zu verständigen. Die Verständigung 
des Kunden hat den Hinweis zu enthalten, daß er oder ein sonst Betroffener berechtigt sei, 
Beschwerde wegen Verletzung seiner Rechte an den unabhängigen Verwaltungssenat zu erheben; 
hiebei hat sie auch auf die in § 67c AVG enthaltenen Bestimmungen für solche Beschwerden 
hinzuweisen. 
(3a) Die Behörde hat die Anordnung nach Abs. 3 aufzuheben, sobald die Voraussetzungen für die 
Erlassung weggefallen sind oder die Staatsanwaltschaft erklärt, daß die Voraussetzungen für die 
Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach § 144a StPO nicht bestehen. Die Anordnung tritt im 
übrigen außer Kraft, 1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind; 2. sobald das Gericht 
über einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach § 144a StPO rechtskräftig 
entschieden hat. 
(4) Die Kredit- und Finanzinstitute haben alle Vorgänge, die der Wahrnehmung der Abs. 1 bis 3 
dienen, gegenüber Kunden und Dritten geheimzuhalten. Sobald eine Anordnung nach Abs. 3 
ergangen ist, sind sie jedoch ermächtigt, den Kunden zur Behörde (Abs. 1) zu verweisen; mit 
Zustimmung der Behörde sind sie außerdem ermächtigt, den Kunden selbst von der Anordnung zu 
informieren. 
(5) Ergibt sich der FMA oder der Oesterreichischen Nationalbank bei Ausübung der Bankenaufsicht 
der Verdacht, daß eine Transaktion der Geldwäscherei dient, so haben sie die Behörde (Abs. 1) 
hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
(6) Bei sonstiger Nichtigkeit dürfen zum Nachteil des Beschuldigten oder Nebenbeteiligten nicht 
verwendet werden:  
1. Daten, die von der Behörde gemäß Abs. 1, 2 oder 5 ermittelt wurden, in ausschließlich wegen 
Finanzvergehen, mit Ausnahme der in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden Finanzvergehen des 
Schmuggels oder der Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, geführten Verfahren; 
2. Daten, die von der Behörde gemäß Abs. 1a ermittelt wurden, in ausschließlich wegen 
Finanzvergehen nach Z 1 oder wegen einer anderen, mit nicht mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedrohten strafbaren Handlung geführten Verfahren. Ergibt sich bei der Behörde (Abs. 1) lediglich ein 
Verdacht einer strafbaren Handlung nach Z 1 oder 2, so hat sie die Anzeige gemäß § 84 StPO oder § 
81 FinStrG zu unterlassen. 
(7) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand, daß ein Kredit- oder Finanzinstitut oder ein 
dort Beschäftigter in fahrlässiger Unkenntnis, daß der Verdacht auf Geldwäscherei oder der Verdacht 
auf ein Zuwiderhandeln im Sinne des § 40 Abs. 2 falsch war, eine Transaktion verspätet oder nicht 
durchgeführt hat, nicht erhoben werden. 
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(8) Die FMA hat, sofern dies zur Wirksamkeit der Informationspflicht nach Abs. 1 erforderlich ist, mit 
Verordnung eine Stelle zur Beratung der Kredit- und Finanzinstitute bei der Wahrnehmung dieser 
Pflicht zu benennen. Dabei gelten folgende Bestimmungen: 
1. Kreditinstitute sind der Stelle gegenüber nicht zur Wahrnehmung des Bankgeheimnisses (§ 38) 
verpflichtet; 
2. die Stelle und die für sie tätigen Mitarbeiter haben ihnen im Rahmen ihrer Aufgaben bekannt 
gewordene Geheimnisse als Bankgeheimnis zu wahren; 
3. die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses gemäß Z 2 besteht nicht im Zusammenhang 
mit eingeleiteten gerichtlichen Strafverfahren gegenüber den Strafgerichten mit Ausnahme der in Abs. 
6 genannten Verfahren; § 38 Abs. 2 ist nicht anzuwenden; 
4. Fehlverhalten der Stelle und ihrer Mitarbeiter bei Wahrnehmung ihrer Beratungstätigkeit gegenüber 
Kredit- und Finanzinstituten führt nur bei grobem Verschulden zu Schadenersatzleistung.   

§ 165. Strafgesetzbuch (Geldwäscherei)

  

(1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach den §§ 223, 224, 
225, 229, 230, 269, 278, 278d, 288, 289, 293, 295 oder 304 bis 308 oder einem in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden Finanzvergehen des Schmuggels oder der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben eines anderen herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, insbesondere, 
indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die wahre Beschaffenheit dieser 
Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnis über 
sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich solche Vermögensbestandteile an sich bringt, verwahrt, 
anlegt, verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt. 
(3) Wer die Tat in bezug auf einen 50 000 Euro übersteigenden Wert oder als Mitglied einer 
kriminellen Vereinigung begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
(4) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer strafbaren Handlung her, wenn ihn der Täter der 
strafbaren Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in 
ihm der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert.  
(5) Wer wissentlich Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer 
terroristischen Vereinigung (§ 278b) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, verwahrt, anlegt, 
verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, 
wer die Tat in Bezug auf einen 50 000 Euro übersteigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen   

§ 278b Strafgesetzbuch (Terroristische Vereinigung)

  

(1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren zu bestrafen. Wer eine terroristische Vereinigung anführt, die sich auf die Drohung mit 
terroristischen Straftaten (§ 278c Abs. 1) beschränkt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen. 
(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 Abs. 3) an einer terroristischen Vereinigung beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
(3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser 
Vereinigung eine oder mehrere terroristische Straftaten (§ 278c) ausgeführt werden.   

§ 278d Strafgesetzbuch (Terrorismusfinanzierung)

  

(1) Wer Vermögenswerte mit dem Vorsatz bereitstellt oder sammelt, dass sie, wenn auch nur zum 
Teil, zur Ausführung  
1. einer Luftpiraterie (§ 185) oder einer vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der 
Luftfahrt (§ 186), 
2. einer erpresserischen Entführung (§ 102) oder einer Drohung damit, 
3. eines Angriffs auf Leib, Leben oder Freiheit einer völkerrechtlich geschützten Person oder eines 
gewaltsamen Angriffs auf eine Wohnung, einen Dienstraum oder ein Beförderungsmittel einer solchen 
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Person, der geeignet ist, Leib, Leben oder Freiheit dieser Person zu gefährden, oder einer Drohung 
damit,  
4. einer vorsätzlichen Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen (§ 171), einer 
Drohung damit, eines unerlaubten Umgangs mit Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen (§ 177b), 
einer sonstigen strafbaren Handlung zur Erlangung von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen oder 
einer Drohung mit der Begehung eines Diebstahls oder Raubes von Kernmaterial oder radioaktiven 
Stoffen, um einen anderen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, 5. eines 
erheblichen Angriffs auf Leib oder Leben eines anderen auf einem Flughafen, der der internationalen 
Zivilluftfahrt dient, einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung eines solchen Flughafens oder 
eines darauf befindlichen Luftfahrzeugs oder einer Unterbrechung der Dienste des Flughafens, sofern 
die Tat unter Verwendung einer Waffe oder sonstigen Vorrichtung begangen wird und geeignet ist, die 
Sicherheit auf dem Flughafen zu gefährden, 
6. einer strafbaren Handlung, die auf eine in den §§ 185 oder 186 geschilderte Weise gegen ein Schiff 
oder eine feste Plattform, gegen eine Person, die sich an Bord eines Schiffes oder auf einer festen 
Plattform befindet, gegen die Ladung eines Schiffes oder eine Schifffahrtseinrichtung begangen wird, 
7. der Beförderung eines Sprengsatzes oder einer anderen tödlichen Vorrichtung an einen öffentlichen 
Ort, zu einer staatlichen oder öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem oder einer 
Versorgungseinrichtung oder des Einsatzes solcher Mittel mit dem Ziel, den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung eines anderen oder eine weitgehende Zerstörung des Ortes, der Einrichtung oder 
des Systems zu verursachen, sofern die Zerstörung geeignet ist, einen erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen, 
8. einer strafbaren Handlung, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson oder 
einer anderen Person, die in einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnimmt, 
herbeiführen soll, wenn diese Handlung auf Grund ihres Wesens oder der Umstände darauf abzielt, 
eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation 
zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen, verwendet werden, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Maß nicht strenger sein, 
als sie das Gesetz für die finanzierte Tat androht. 
(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist 


